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Satzung 

der 

„Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Stiftung Bargteheide und Umgebung” 

§ 1 Name, Sitz und Rechtsform

(1) Die Stiftung führt den Namen „Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Stiftung Bargteheide

und Umgebung”

(2) Sie ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts und hat ihren Sitz in

Bargteheide.

§ 2 Zweck

(1) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, mildtätige und

kirchliche  Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke” der

Abgabenordnung.

(2) Zweck der Stiftung ist die Beschaffung von Mitteln für:

a) die Förderung von Kunst und Kultur

b) die Förderung der Heimatpflege, Heimatkunde und Denkmalpflege

c) die Förderung von Erziehung und Bildung,  insbesondere in den Bereichen der

musischen und kulturellen Bildung

d) die Förderung der Jugendhilfe

e) die Förderung des Natur- und Umweltschutzes und der Landschaftspflege im

Sinne des Naturschutzgesetztes des Landes Schleswig-Holstein

f) die Förderung des Sports

g) die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen im Sinne des § 53

Abgabenordnung

h) die Förderung der Altenhilfe

i) die Förderung kirchlicher Zwecke

j) die Förderung des Feuer- Arbeits- Katastrophen- und Zivilschutzes sowie der

Unfallverhütung
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durch eine andere steuerbegünstigte Körperschaft oder durch eine juristische Person 

des öffentlichen Rechts in der Stadt Bargteheide und den umliegenden Gemeinden.  

(3) Dieser Zweck wird verwirklicht durch Weiterleitung sämtlicher Mittel an die in Abs.

2 genannten Körperschaften.

(4) Die Stiftung ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche

Zwecke.

(5) Den durch die Stiftung Begünstigten steht aufgrund dieser Satzung ein

Rechtsanspruch auf Leistungen nicht zu.

§ 3 Vermögen, Geschäftsjahr

(1) Das Vermögen der Stiftung ergibt sich aus dem Stiftungsgeschäft.

(2) Die Stiftung erfüllt ihren Zweck aus den Erträgen des Stiftungsvermögens und aus

den Zuwendungen Dritter (Spenden).

(3) Mittel der Stiftung werden nur für den satzungsmäßigen Zweck verwendet. Die

Stifterin erhält keine Zuwendungen aus Mitteln der Stiftung. Die Stifterin bzw. ihre

Rechtsnachfolgerin erhält im Falle der Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder

bei Wegfall des steuerbegünstigten Zwecks nicht mehr als ihr eingezahltes

Ausstattungskapital gemäß Stiftungsgeschäft und den gemeinen Wert geleisteter

Zustiftungen zurück.

(4) Freie Rücklagen dürfen nur gebildet werden, soweit die Vorschriften des

steuerlichen Gemeinnützigkeitsrechts dies zulassen. Der Stiftungsvorstand kann freie

Rücklagen dem Stiftungsvermögen zuführen. Zuwendungen Dritter, die nach dem

Willen des Zuwendenden zur Erhöhung des Stiftungsvermögens bestimmt sind

(Zustiftungen), sind dem Stiftungsvermögen zuzuführen, es sei denn, die Annahme der

Zustiftung wird abgelehnt.

(5) Niemand wird durch Ausgaben, die dem Zweck der Stiftung fremd sind, oder durch

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt.

(6) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr ist ein

Rumpfgeschäftsjahr; es beginnt mit der Erteilung der Anerkennung und endet am 31.

Dezember desselben Kalenderjahres.
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§ 4 Organe

(1) Organe der Stiftung sind

a) der Stiftungsvorstand und

b) der Stiftungsrat.

(2) Die Mitglieder der Stiftungsorgane sind ehrenamtlich für die Stiftung tätig. Ihnen
können ihre notwendigen Auslagen, die durch ihre Tätigkeit für die Stiftung
entstanden sind, im angemessenen Verhältnis ersetzt werden. Darüber hinaus dürfen
den Mitgliedern der Stiftungsorgane keine Vermögensvorteile zugewendet werden.

§ 5 Anzahl, Berufung, Berufungszeit und Abberufung

der Mitglieder des Stiftungsvorstandes 

(1) Der Stiftungsvorstand besteht aus mindestens 3, maximal 5 Personen. Er wird vom 
Stiftungsrat für die Dauer von 4 Jahren gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Nach Ablauf 
seiner Amtszeit führt der amtierende Stiftungsvorstand die Geschäfte bis zur Wahl des 
neuen Stiftungsvorstandes fort. Der erste Stiftungsvorstand wird von der Stifterin 
bestellt und besteht aus

a) Herr Herbert Sczech als Vorsitzender

b) Frau Wiebke Petersen als stellvertretende Vorsitzende und

c) Herr Philipp Maschmann als Vorstandsmitglied.

(2) Der Stiftungsvorstand wählt mit 2/3 Mehrheit seiner Mitglieder aus seiner Mitte 
einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden für die Dauer seiner 
Amtszeit.

(3) Ein Mitglied des Stiftungsvorstandes kann aus wichtigem Grund, auch auf 
Verlangen der für die Stiftungsaufsicht zuständigen Behörde, vom Stiftungsrat 
abberufen werden. Das betroffene Mitglied soll zuvor gehört werden.

(4) Scheidet ein Mitglied des Stiftungsvorstandes vor Ablauf der Amtszeit aus seinem 
Amt aus, so wählt der Stiftungsrat ein neues Mitglied für eine neue Amtszeit.

Bis zur Ergänzung verringert sich die Anzahl der Mitglieder des Stiftungsvorstandes um 
die Anzahl der ausgeschiedenen Personen. 
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§ 6 Aufgaben des Stiftungsvorstandes

(1) Der Stiftungsvorstand hat für die dauernde und nachhaltige Erfüllung des
Stiftungszwecks
zu sorgen. Er führt die Geschäfte der Stiftung. Seine Aufgabe ist insbesondere die

a) Verwaltung des Stiftungsvermögens einschließlich der Führung von Büchern
und der Aufstellung des Jahresabschlusses,

b) Beschlussfassung über die Verwendung der Erträge des Stiftungsvermögens.

(2) Der Stiftungsvorstand vertritt die Stiftung gerichtlich und außergerichtlich mit
mindestens zwei seiner Mitglieder. Eines dieser Mitglieder muss der Vorsitzende oder
der stellvertretende Vorsitzende des Stiftungsvorstandes sein. Im Innenverhältnis darf
der stellvertretende Vorsitzende von seiner Verhinderungsbefugnis nur bei
Verhinderung des Vorsitzenden Gebrauch machen.

§ 7 Einberufung, Beschlussfähigkeit und

Beschlussfassung des Stiftungsvorstandes 

(1) Der Stiftungsvorstand wird nach Bedarf von seinem Vorsitzenden, bei seiner
Verhinderung von seinem stellvertretenden Vorsitzenden, schriftlich unter Bezeichnung
der einzelnen Punkte der Tagesordnung, mindestens aber einmal im Kalenderjahr,
einberufen. Die Ladungsfrist beträgt mindestens 14 Tage; sie kann im Einvernehmen
aller Mitglieder des Stiftungsvorstandes verkürzt werden. Der Stiftungsvorstand ist
auch einzuberufen, wenn es eines seiner Mitglieder oder der Stiftungsrat unter
Angabe des Beratungspunktes verlangt. Die Sitzungen des Stiftungsvorstandes
werden vom Vorsitzenden, im Falle seiner Verhinderung vom stellvertretenden
Vorsitzenden geleitet.

(2) Der Stiftungsvorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder
anwesend ist.

(3) Der Stiftungsvorstand beschließt, außer in den Fällen des § 5 Abs. 4 und der §§ 11
und 12, mit der Mehrheit seiner anwesenden Mitglieder. Der Stiftungsvorstand kann
auf Verlangen des jeweiligen Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung des
stellvertretenden Vorsitzenden, einen Beschluss auch im schriftlichen oder
telefonischen Verfahren sowie per Telefax oder email fassen (Umlaufverfahren). Der
Beschluss wird nur wirksam, wenn alle Mitglieder des Stiftungsvorstandes der
Durchführung des Umlaufverfahrens und dem Beschlussvorschlag zugestimmt haben.
Bei schriftlichen Abstimmungen gilt Schweigen innerhalb von zwei Wochen seit
Aufforderung zur Abstimmung als Ablehnung.
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(4) Über die in den Sitzungen des Stiftungsvorstandes gefassten Beschlüsse ist eine
Niederschrift zu fertigen. Sie ist von dem Vorsitzenden und einem weiteren Mitglied,
das an der Sitzung teilgenommen hat, zu unterschreiben. Alle Beschlüsse des
Stiftungsvorstandes sind zu sammeln und während des Bestehens der Stiftung
aufzubewahren.

§ 8 Anzahl, Berufung, Berufungszeit und Abberufung

der Mitglieder des Stiftungsrates 

(1) Der Stiftungsrat besteht aus mindestens 3, maximal 7 Personen. Er wird für die 
Dauer von 4 Jahren gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Nach Ablauf seiner Amtszeit 
führt der amtierende Stiftungsrat die Geschäfte bis zur Wahl des neuen Stiftungsrates 
fort. Der erste Stiftungsrat wird von der Stifterin bestellt; ihn bilden

a) aus dem Kreis des Vorstandes der Raiffeisenbank eG, Bargteheide oder deren 
Rechtsnachfolgerin (geborenes Stiftungsratsmitglied)

b) aus dem Kreis des Aufsichtsrates der Raiffeisenbank eG, Bargteheide oder 
deren Rechtsnachfolgerin (geborenes Stiftungsratsmitglied)

c) Herr Matthias Behr, Herr Dr. Henning Görtz, Frau Cornelia Harmuth und 
Herr Walter Allerbeck.

(2) Mitglied des Stiftungsrates kann jede natürliche geschäftsfähige und volljährige 
Person werden, die im Vorstand, im Aufsichtsrat oder Mitglied der Raiffeisenbank 
Bargteheide eG (oder deren Rechtsnachfolgerin) ist.

(3) Der Stiftungsrat wählt mit der Mehrheit seiner Mitglieder aus seiner Mitte einen 
Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden für die Dauer seiner Amtszeit. 
Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende dürfen nicht zugleich Mitglieder 
des Stiftungsvorstandes sein.

(4) Ein Mitglied des Stiftungsrates kann aus wichtigem Grund, auch auf Verlangen der 
für die Stiftungsaufsicht zuständigen Behörde, von den übrigen Mitgliedern des 
Stiftungsrates abberufen werden. Das betroffene Mitglied ist dabei von der 
Stimmabgabe ausgeschlossen, es soll jedoch zuvor gehört werden.

(5) Scheidet ein Mitglied des Stiftungsrates vor Ablauf der Amtszeit aus seinem Amt 
aus, so wählt der Stiftungsrat ein neues Mitglied mit einer neuen Amtszeit.
Bis zur Ergänzung verringert sich die Anzahl der Mitglieder des Stiftungsrates um die 
Anzahl der ausgeschiedenen Personen.
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§ 9 Aufgaben des Stiftungsrates

(1) Der Stiftungsrat hat die Geschäftsführung des Vorstandes zu überwachen und
insbesondere darauf zu achten, dass der Vorstand für die dauernde und nachhaltige
Erfüllung des Stiftungszwecks sorgt.

(2) Der Stiftungsrat ist ferner zuständig für

1. die Genehmigung des Wirtschaftsplanes,

2. den Erlass von Richtlinien zur Erfüllung des Stiftungszwecks,

3. die Unterstützung und Beratung bei der Auswahl der Stiftungszwecke und
bei der Mittelvergabe.

Weitere Rechte des Stiftungsrates nach anderen Bestimmungen dieser Satzung bleiben 
unberührt. 

§ 10 Einberufung, Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung des Stiftungsrates

(1) Der Stiftungsrat wird von seinem Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung von seinem
stellvertretenden Vorsitzenden, schriftlich unter Bezeichnung der einzelnen Punkte der
Tagesordnung mindestens einmal im Kalenderjahr, einberufen. Die Ladungsfrist beträgt
mindestens 14 Tage; sie kann im Einvernehmen aller Mitglieder verkürzt werden. Der
Stiftungsrat ist auch einzuberufen, wenn 2/3 der Mitglieder des Stiftungsrates oder
der Stiftungsvorstand unter Angabe des Beratungspunktes verlangen. Die Sitzungen
des Stiftungsrates werden vom Vorsitzenden, im Falle seiner Verhinderung vom
stellvertretenden Vorsitzenden geleitet.

(2) Der Stiftungsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens 2/3 seiner Mitglieder
anwesend sind.

(3) Der Stiftungsrat beschließt, außer in den Fällen des § 8 Abs. 2 und der §§ 11 und 12,
mit der Mehrheit seiner anwesenden Mitglieder. Der Stiftungsrat kann auf Verlangen
des jeweiligen Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung des stellvertretenden
Vorsitzenden, einen Beschluss auch im schriftlichen oder telefonischen Verfahren sowie
per Telefax oder email fassen (Umlaufverfahren). Der Beschluss wird nur wirksam, wenn
alle Mitglieder des Stiftungsrates der Durchführung des Umlaufverfahrens und dem
Beschlussvorschlag zugestimmt haben. Bei schriftlichen Abstimmungen gilt Schweigen
innerhalb von 2 Wochen seit Aufforderung zur Abstimmung als Ablehnung.
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(4) Über die in den Sitzungen des Stiftungsrates gefassten Beschlüsse ist eine
Niederschrift zu fertigen. Sie ist von dem Vorsitzenden und einem weiteren Mitglied,
das an der Sitzung teilgenommen hat, zu unterschreiben. Alle Beschlüsse des
Stiftungsrates sind zu sammeln und während des Bestehens der Stiftung
aufzubewahren.

§ 11 Satzungsänderung

(1) Die Änderung der Satzung ist zulässig, wenn

1. der Stiftungszweck und die Gestaltung der Stiftung nicht oder nur
unwesentlich verändert werden oder

2. dies wegen einer wesentlichen Veränderung gegenüber dem, im Zeitpunkt
der Entstehung der Stiftung, bestehenden Verhältnissen angebracht ist.

(2) Beschlüsse über eine Satzungsänderung bedürfen der Zustimmung aller Mitglieder
des Stiftungsvorstandes und von mindestens 2/3 der Mitglieder des Stiftungsrates
sowie der Genehmigung der für die Stiftungsaufsicht zuständigen Behörde.

§ 12 Umwandlung, Zulegung, Zusammenlegung, Auflösung

(1) Der Stiftungszweck kann geändert werden, wenn die der Stiftung gesetzte
Aufgabe weggefallen ist oder in absehbarer Zeit wegfallen wird (Umwandlung).

(2) Die Stiftung kann

a) einer anderen Stiftung mit deren Zustimmung zugelegt oder

b) mit einer anderen zu einer neuen Stiftung zusammengelegt oder

c) aufgelöst

werden, wenn dies wegen einer wesentlichen Veränderung gegenüber den im 
Zeitpunkt der Entstehung der Stiftung bestehenden Verhältnissen angebracht ist, 
insbesondere wenn die Erfüllung des Stiftungszwecks nur noch auf diesem Weg ganz 
oder teilweise fortgesetzt werden kann. 

(3) Die Stiftung kann wegen einer wesentlichen Veränderung gegenüber den im
Zeitpunkt der Entstehung der Stiftung bestehenden Verhältnissen insbesondere dann
aufgelöst werden, wenn der Stiftungszweck auf eine Zeit von mindestens 10 Jahren
nicht erfüllt werden kann.
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(4) In den Fällen der Absätze 1 bis 3 ist die Zustimmung aller Mitglieder des

Stiftungsvorstandes und des Stiftungsrates sowie die Genehmigung der für die

Stiftungsaufsicht zuständigen Behörde erforderlich.

§ 13 Stellung des Finanzamtes

Unbeschadet der sich aus dem Stiftungsgesetz ergebenden Genehmigungspflichten 

sind Beschlüsse über Satzungsänderungen und über die Zusammenlegung, Zulegung 

oder Auflösung der Stiftung dem Finanzamt anzuzeigen. Für Satzungsänderungen, die 

den Zweck der Stiftung oder den Vermögensanfall betreffen, ist die Einwilligung des 

Finanzamtes einzuholen. 

§ 14 Vermögensanfall

Im Fall der Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall des 

steuerbegünstigten Zwecks fallen das Ausstattungskapital gemäss Stiftungsgeschäft 

und geleistete Zustiftungen an die Raiffeisenbank eG Bargteheide oder deren 

Rechtsnachfolgerin zurück, die es ausschließlich und unmittelbar für steuerbegünstigte 

Zwecke im Sinne der Abgabenordnung im Geschäftsgebiet der Raiffeisenbank eG 

Bargteheide zu verwenden hat. Das übrige Vermögen einschließlich etwaiger 

Wertsteigerungen  fällt an eine andere steuerbegünstigte Körperschaft/juristische 

Person des öffentlichen Rechts, die es ausschließlich und unmittelbar für 

gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Zwecks im Sinne § 2 der Satzung zu 

verwenden hat. 

Gem. § 55 AO darf im Falle der Auflösung/Aufhebung der Stiftung bzw. bei Wegfall 

des steuerbegünstigten Zwecks nur das Ausstattungskapital – nebst Zustiftungen- an 

die Stifterin zurückfallen. Das übrige Vemögen und etwaige Wertsteigerungen (z. B. 

des Grundvermögens oder von Wertpapieren) bleiben gemeinützigkeitsrechtlich 

gebunden. 




